
Bernhard rıllıng. Das jüdische Schulwesen In Westfalen 1m (Eın
Kapitel Aaus dem amp. dıie Gleichberechtigung der Judiıschen Relıgıon), ın
‚„„‚Udım““, Zeitschrift der Rabbinerkonferenz ın der Bundesrepublik Deutschland,
and V, Frankfurt/Main 1974/75‚ 1A49

Das „„‚Dreiecksverhältnis‘‘ VO  _ aatl, Kıirche und Schule ın der Neuzeıit,
insbesondere un! Jahrhundert, ist 1ın den etzten Jahrzehnten egen-
stand eıner schier unübersehbaren VO.  - Darstellungen SgeEWeESECN. DIie Schulen
der beiden großen christlichen Konfessionen tanden el verstandlicherweise

Vordergrund, während sonstige Schulen NUur an! erwähnt un: die
Eixistenz jJüdischer Schulen me1ılst miıt Schweigen übergangen wurde. Es iıst des-
halb e  en, daß Brillıng unternommen hat, e{LIwAaAasSs 1C ın die eUeTeEe

Geschichte des jüdischen Schulwesens ın uNnseTrenm westfälischen Raum
ringen Schon gen des Abdrucks selner Abhandlung eiıner weniıgen
Freunden der westfälischen Geschichte zugänglichen Fachzeitschrift erscheınt

angebracht, ihren Inhalt hier kurz wiederzugeben:
Diıie Darstellung gliedert sich 1ın wel Kapıtel, VO  — denen das erste 11—32

dem Eiınsatz des etzten münsterschen andrabbiners Abraham UuUtLro
1869 für das Jüdische Schulwesen ın WestfTfalen un das zweıte 32—49
dem Kampf die Ernennung der Rabbiner jJüdischen Schulinspektoren
anstelle der christlichen Geistliıchen gew1dme ist.

Bıs ZU.  — Emanzıpatlionszeıt gab 1n Westfalen, WwW1e€e überall 1ın Deutschland,
keine Verbindung zwıschen den staatlıchen Behörden und dem Jüdischen il

Diıie Fursorge der staatlıchen eNnorden galt 1U  F den chrıistlıchen Schulen
Der müuüunsterische Fürstbischof axımılıan TI1IE!  1C VO.  - Königsegg-Rothenfels
(1762—1784) hatte allerdings ın seiınem „Generalgeleıt‘‘ der munsterschen uden-
schafit VO TI verfügt, dalß der andrabbiner der munsterschen and-
judenschaft auch für das Judische chulwesen verantwortlic sel Diese Be-
stımmung wurde 1ın den (eleitbriefen se1nes Nachfolgers Max Franz (1784—1801)
wiederholt, ber gen der Sakularıisation des Fürstbistums Munster

Jahre 1802 keine praktischen Auswirkungen mehr. Im Jahre 1803 wurde bei
der ersten preußischen Besitznahme des Münsterlandes die Landjudenschaft
des Bıstums, die bıs dahın alle en des Landes unter der Leıtung des and-
rabbıners und der Vorsteherschaft zusammengefaßt hatte, aufgelöst un! das
Amt des Landrabbiners aufgehoben. Der letzte VO  - Furstbischof Max Franz
eingesetzte Landrabbiner, Davıd Michael Breslau, starb 1808

Diıe Grundung des Königreichs Westfalen TE 1807 brachte den Juden
diesem (jeblet ZU. erstenmal die völlige gesetzliche Gleichberechtigung und

entscheidende Veränderungen ın ihrem ultus- und Unterrichtswesen. Das 1808
assel gegrundete „Königlıch Westphälische Kons1istorium der Israelıten‘‘

War uch amı beauftragt, das jJüdısche Religions- und chulwesen 1mM
uen aa ordnen. Eın Lehrerseminar wurde gegrundet; staatlıch Nel-
annte Rabbinate und Lehrerstellen wurden eingerichtet, da die Rabbiner
und Lehrer ortan nNnıcC mehr VO  —_ der ıllkür der Gemeıindevorsteher abhingen,
da S1e VO. der Reglerung auf orschlag des ons1ıstori1ums eingesetzt wurden.

Das nde des Königreichs Westfalen und des Großherzogtums Berg nach
dem Slieg der Allnerten über apoleon hatte fur dıie JjJüdıschen Gemeıilnden 1ın
diesem ebılet verheerende Folgen. Die gerade TST erlangte bürgerliche G’leich-
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berechtigung wurde wıeder rückgäangig gemacht und die Konsistorialverfassung
abgeschaf{ft, ohne daß die fIrühere Gemeindeverfassung wiederhergestellt wurde.
Die jüdischen Gemeinden tanden NU.: hne jeden Zusammenhalt und hne
eiINeEe übergeordnete nstanz da Eis gab 1U noch unabhängig voneinander eX1-
stierende ‚„geduldete Gesellschaften‘‘, dıie ihren Gottesdiens prıvat ausuben un:
auch prıvate Schulen einrichten durtften. ahrend der Übergangszeit des 7Zıiviıl-
gouvernements ın West{falen (1813-—18195) unter dem Zivilgouverneur und Spa-
teren Oberpräsidenten Ludwig VO  —_ Vincke bemühte sich dieser allerdings, die
Verhaltnisse der Juden seinem Sinne ordnen. Nach selıner Ansıcht galt
das preußische Judenedikt VO E 1812 1Ur fur diejenıgen Provınzen, die

TE 1812 Preußen gehört hatten, Iso N1ıC. fuür die abgetretenen West-
falıschen Gebiete Er gr11f deshalb auf das preußische Generaljudenreglement
VO. 1750 zurück, das dıe Eixistenz 1nes Rabbıiners A Regelung be-
stimmter mıt der Religionsausüubung verbundener Funktionen (bezüglıch Ehe-
schließung und -scheidung, Erbschaften, Vormundschaften USW.) voraussetzte.
Er veranlaßte die Vorsteher der jüdischen Gemeinden des Münsterlandes SOWI1E der
Grafschaften Mark, Hohenlimburg und Rheda Jahre 1819, ınen „Land-
rabbıner‘‘ für ihr ebılet waäahlen Ihre Wahl fıel auf Abraham UuLrOo, der Aaus

ruck 1mM Amt Baiersdortf (Fürstentum Bayreuth) stammte, unter dem Oon1g-
reich Westfalen als Rabbinatsadjunkt ın Beverungen gewirkt und wohl
VOoOoN Vincke empfohlen worden WAaäar, we1l der preußischen kKeglerung loyal
gegenüberstand. Nachdem utLro anfangs ın Warendortf und Kamen residiert
e,; ZO 1816 nach unster, ıs seiınem ode verblieb

Bel Sutros Amtseinführung War darauf hingewilesen worden, daß die jüdischen
Einwohner se1ines Amtsbezirks Asich ihren relig1ösen, den den Unterricht
ihrer Jugend betreffenden und überhaupt 1n allen den Angelegenheiten, bel denen

der Einwirkung eınes Rabbi nach den ın dieser 1NS1C noch bestehenden
Vorschriften des General-Juden-Privilegiums Berlıin VO. DT1. 1750
bedarf“‘‘, wenden ollten Uutro fühlte sıch fur das JjJüdiısche Schulwesen
verantwortlich, hatte ber keinerlel Befugnisse, dlie iıhm dessen Neuoradnung
und Verbesserung erlaubt hatten Bereıts 1816 wandte sıch darum

den Oberpräs1iıdenten VOIN Vıiıncke mıiıt der e, moge Verfügungen E1 -

lassen, amı ın den Synagogen un! Schulwesen ıne r1IC.  ıge  A Tr  ung e1Nn-
geführt würde. Dıiese keinen Er{folg. Das preußische Innenmiministerium
erteilte 1816 den Bescheid, der rlaß allgemeıiıner Vorschriften über
das Kırchen- und Schulwesen der en ın Preußen aufgeschoben worden sel,
we1ll unter den Juden selbst ın dieser aCcC Streitigkeiten ntstanden waren.
Vorläufig sollte die Reglerung darauf achten, daß die jüdischen er An
ırgendeiner Schule*‘ einen hinlänglichen Elementarunterricht erhielten,
tüchtigen Staatsbürgern herangebildet werden. Wo keine jJüdischen Schulen
gab, ollten s1e deshalb (mıt Ausschluß des Relıgionsunterrichts) den
oder Dorfifschulen überwiesen werden. Bel den „reın talmudischen Gemeılinde-
schulen‘‘ sollte der Landrabbiner aIiur verantwortlich se1ın, daß nıchts der
herrschenden elıgıon, ‚„dem Staate, der 51  1C  eıt un einzelnen Personen Nach-
eilıges darın gelehrt der getrieben werde‘*‘‘. Wer ıne Privatschule eröffnen
wollte, hatte sıch elıner staatlıchen Prüfung unterwerfen und erhielt dann
Ine „ Tolerationsverfügung‘‘, welche allerdings 1Ur ZU Unterricht Judischer
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Glaubensgenossen berechtigte. Von ıner Beaufsiıchtigung der jüdischen Schulen
und VO.  ‘ der Ausbildung der Lehrer ist 1ın dieser Verfügung nicht die ede Be1l
dieser unzulänglichen Regelung 1e zunächst, obwohl UTLTro ın den folgen-
den Jahren mehrfach auftf die bestehenden Mißstände hınwıles.

Aufgrund der dauernden Beschwerden un erichte über den ungenüugenden
Zustand des jüdiıschen chulwesens den verschiedenen Teilen Preußens WUT-

den 1n den Jahren 1822295 ın den preußischen Proviınzen, darunter uch 1ın
Westfalen, Erlasse üuber das jüdische chulwesen herausgegeben, 1ın denen die
Schulpflicht TUr alle jüdischen iınder angeordnet, dıe Einrichtung offentlicher
JjJüdiıscher Elementarschulen (auf Oosten der Juden) gestattet und der Besuch
christlicher Schulen durch jJüdische inder, besonders Tien hne Jüdısche
Elementarschule, zugelassen wurde. Die Beaufsichtigung der Jüdıschen Schulen
und dıe Einrichtung VON AuUS- und Fortbildungsstätten für jüdische Lehrer
wurde zunachst der Privatinıtilative der Juden überlassen. 1825 grundete Tof
Alexander Haindorf, eın Vertreter der jüdischen Aufklärung, ın Munster unter
Mitwirkung se1nes orthodoxen Gegenspielers UtIro den „‚ Vereın ZU. Beforderung
VO.  ; Handwerken unter den Juden und ZU  — Errichtung eıner Schulanstalt, WOorın

verwalste ınder unterrichtet und unftige jüdische chullehrer gebildet
werden sollen  “ Daraus entstand die arcks-Haindorische Lehrerbildungs-
anstalt ın unster, 1n der Lehrer Luür jüdische Elementarschulen ausgebildeti
wurden. Ihre Prufung hatten S1€E allerdings Lehrerseminar ın 0es bZw
Werl abzulegen; sS1e erhıelten eın staatliches KExamenszeugn1s und wurden bei
der Besetzung Jüudiıscher Lehrerstellen bevorzugt.

DI1ie Zusammenarbeit rof Haındorfifs und des Landrabbiners UuULro Wa  —

infolge ıihrer unterschiedlichen Einstellung gegenüber dem rabbinischen bzw
talmudischen Judentum nıcht VO  . langer Dauer. | S ist bezeichnend, dal3 Haın-
dorf ıch nıcht dafuür einsetzte, die jüdischen Schulen der Aufsicht des and-
rabbiners unterstellen, sondern TE 1838 die Reglerung bat, dıe JjJüdıschen
Schulen bzw deren Lehrer Urc dıe Ortsschulinspektoren, UuUrc chriıst-
liche Geistliche, insplızleren lassen. Dıie Reglerung kam dieser bereit-
willıg nach und beauftragte die christlichen Geılstlıiıchen als Schulinspektoren
durch einen Erlaß VO. 16 1838, uch die jüdischen Schulen vıisıtieren und

ihrem Jahresbericht berücksichtigen. Diıiese Anordnung wurde TE
1847 1M Zusammenhang miıt dem Erlaß des Gesetzes VO: 1847 uüuber dıe
Verhältnisse der Juden Preußen erneuert. Die praktische Durchführung stiel
allerdings qauf einıge Schwierigkeıten. Während die evangelıschen Gelstlıchen
offenbar ohne Jedes Wiıderstreben die ihnen VO.  - Staats gen zugewlesene Auf-
gabe der Inspizıerung jüdischer Schulen übernahmen, wurden die katholischen
Geistlichen VON ihren Bischö6fen unter 1nwels auft das Priınzıp der Konfessionali-
tat angewlesen, sich Jeder Tätigkeıt 1n dieser 1NS1C enthalten. Der mun-
sterische Bischof Johann eorg Müller (1847—-1870) chrieb beispielsweise ZU.

Begründung selner Haltung: „„Dı1ie KonfTfesslilonalıta der Schulen erscheıint MI1r
qals eın höchstwichtiges Prınzıp, daß ich dessen strengste Festhaltung für
notwendig erachte Wenn ich diesem Prinzıp nach für katholische Schulen NUur
katholısche Schulinspektoren fur zulässig erachte, wüuürde ich, hne die Kon-
SCQUECNZ verletzen, N1C gestatten können, katholische Geılstliche JjJüdiısche
Schulen unter ihre Inspektion nehmen.‘‘ An diesem Standpunkt 1e. die 0O-
lısche ırche fest, dıe kKeglerung gezwungen WAarT, die Judıschen Prıvat-
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schulen anstelle der katholischen Geilstliıchen durch die Amtmanner der Burger-
me1ılster viıisıtlıeren lassen.

Es dauerte noch ıne geraume Zieıt, D1IsS die preußischen bzw westfälischen
Juden den Mut fanden, sıiıch dem Standpunkt der katholischen Kirche NZU-

schlıeßen un! eıne Inspektion ihrer Schulen und des JjJüdıschen Relıgionsunter-
richts durch jJüdısche Fachleute ordern Die Inıtıatıve ın dem Kampf{
die kErsetzung christlicher Geistlicher uUTrTC dıie Rabbiner als Inspektoren der
jüdıschen Schulen und des JjJüdıschen Religionsunterrichts gıng nıcht VO  } West-
falen, sondern VO  - den rthodoxen Rabbinern der Provınz Posen AauSs Hıer —

wirkte dıe jJüdısche (jemeinde nach langeren Bemühungen ınen Mını-
sterialerlaß VO 1870, da (3 ‚„‚Tortan dıe Übertragung der Lokalinspektion
über jüdische Schulen Juden überall da als Verwaltungsgrundsatz festzu-
halten‘‘ sel, 35 gee1gneten jüdischen Organen Z  — Beaufsichtigung ]JuU-
discher Schulen nıcht fehlt‘‘ In Anwendung dieses Ministerialerlasses wurde
eın Nachfolger Tof Haindorfs, der 1869 ZU. Direktor der Marcks-  alındorti-
schen Lehrerbildungsanstalt ın Munster ernannte Rabbiner I)T. "T*heodor Kroner,
eın gebürtiger Schlesier, TE 184721 ZU Schulinspektor über die jüdischen
Elementarschulen 1ın Burgsteinfurt und Rheine ernannt. Dr Kroner, der Bres-
lau Rabbinerseminar und der Uniıversıta STuUudIier und dort die 1ıTe e1lNes
Rabbiners und eINes Dr phıl erhalten e, onntie seın Inspektorenamt TL  r

Wwel Jahre ausüben, da nde 1872 ZU. Landrabbiner des Großherzogtums
achsen-Weımar berufen wurde. Weıil seıine Nachfolger der Lehrerbildungs-
anstalt sıch Nn1C das Inspektorenamt bemühten, tellte se1ıine Krnennung
ZUMM Schulinspektor keinen Durchbruc dar. Die Möglichkeit, Rabbiner
Schulinspektoren erneNnNnelN), scheint 1ın Westfalen zunächst 1n Vergessenheıit
geraten sSeın

Jahre 1891 wurde der Verband der Synagogengemeinden Westfalens untier
der Leıtung des liıberalen Bıelefelder Rabbiners DE Felıx Coblenz gegrundet
Im Jahre 1896 schlossen sich uch dıie der orthodoxen Richtung angehörenden
(jemeinden „ Vereın ZU  E — Förderung der relıg10sen Interessen des Judentums
ın Westfalen‘‘ und :gründeten eın orthodoxes Rabbinat, dessen S1t7
zuerst ın Warburg und se1t 1900 ın Recklinghausen WarT Beide Verbände kannten
den erwähnten Ministerilalerlaß VO.  ’ 1870, wonach gestattet War. befähigte
und gee1gnete Juden Schulinspektoren erNeNfnNenN lassen. Be1l ihren Be-
mühungen, diesem rlaß Geltung verscha{fen, stießen dıe jJüdischen (3@e-
meılınden bDer untfer dem Eiınfluß der antı]üdischen Stromungen nde des

Jahrhunderts auf den Wıderstand der Reglıerungsbehörden. rst über
Jahre nach Dr Kroner wurde wıeder eın ıner ın WestfTfalen ZUIIN Anls
inspektor ernannt: 1904 unterzeichnete die KReglerung 1ne Verfügung,
durch welche dem Rabbiner Dr Marx Recklinghausen die ortlıche Beaufsich-
tıgung der dortigen JjJüdischen Schule nebenamtlich übertragen wurde. 1n
Westfalen en des Kaiserreichs noch weıtere en Schulinspektoren _

nannt worden SINd, STE bisher nıcht fest
Zum Schluß sel noch das treffende zıtlıert, das Brilling selner Qaufif-

schlußreichen Untersuchung vorangestellt hat „Diese Arbeit ist nıcht 11UI eın
Beitrag ZU  — Geschichte der westfälischen en (spezle. des jüdischen >
Wesens 1n Westfalen) 1mM 19 Jahrhundert, sondern uch Z  F Geschichte des Kamp-
fes der preußischen en dıe Gleichberechtigung der jüdischen Religion
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auf dem Gebiete des Schulwesens Dıeses Kapitel Au der Geschichte des
Schulwesens und des Verhältnisses VO  - aa und Kirche ist wert, der Ver-
gessenheit entrissen werden.

unster Dietrich uge

Martın Niemö ller. Briefe der Gefangenschaft Moabit. Herausgegeben VO  }

Wılhelm Niemöller. Verlag tto Lembeck, Frankfurt Maın 1975

Allermeist gehen Briefe den etwas . den S1€e gerichtet sind Zur
Veröffentlichung SINd S1€e nicht estiimm: Briefe aus dem Gefängn1i1s siınd be-
sonderem Maße persönlich, weiıl s1e abgesehen VO.  - den kurzen Besuchen der
nächsten Angehörigen die einzıge Möglichkeit ZU. Kontakt mıiıt den Menschen
SInd, denen [Na.  — der Freiheiten sprechen kann

Wenn der Herausgeber der vorliegenden Niemöller-Briefe, der Jungere Bruder
dessen, der S1e geschrieben hat, S1e trotzdem der Öffentlichkeit vorlegt, muß

eınen einleuchtenden Grund dazu haben Er kann nNn1ıC eın darın lıegen,
daß ihr Verfasser eiıne zentrale 1gur des Kirchenkampfes gewesen 1st, sondern
muß doch wohl darın gesehen werden, daß sich diesen Briefen ın unge-
wohnlich klarer Weise dıie Sıituation jener eıt spiegelt. Daß S1e ‚ben damals
un:' zudem aus dem efäangnis geschriıeben SINd, mag ITNeEeN miıt der f En
sache, daß artın Niemoller S1e geschrıeben hat, ihre Veröffentlichung noch

seınen Lebzeiten rechtfertigen. Natuüurlich sind S1e alle ınder des jeweiligen
Tages, dem s1e entstanden Kiıne Systematik kann INa  — VO.  - ihnen ebenso-
weni1g erwarten WwWI1e ıne immer gleichmäßige Seelenlage be1l ihrem ‚„Verfasser‘‘.
Aber bel der Lektüre des vorlıiegenden andes mıiıt 1834 Briefen und arten auf
3D Textseıten erkennt INa  — doch bestimmte Beziehungskreise. Man kann S1€e mıit
Stichwortern WwW1e der Gefangene, die Familıie, cd1e Gemeinde, die ırche und
die Ökumene ein1germaßen, ber doch 1U unscharf umre1ißen.

Juli 1937 War Nıemoller aufgrund seliner Vortrage und Y  1:  en
yg e1iıNer kurzen Vernehmung‘‘ abgeholt worden. ber schon bald wurde
deutlich, daß der Aufenthalt efängnı1s laänger dauern würde. kEr heß sich
Bıbel und Gesangbuch bringen un!' egann, ‚„die eıt auszukaufen‘‘. ET ernte
Liıeder des Gesangbuchs auswendig un:! studierte fleißıg das Neue estamen
1mM griechischen rtext, ıne eitlang bıs fuüunf Kapiteln täglich. Nach und
ach kamen theologische Bücher ihm die e  €; Lüthis damals viel-
fach ausgeschöpfte Predigten über den Propheten Daniel und die alttestament-
Lichen Erlaäuterungen des etinNneler Magısters Hellmuth Frey och las nicht
Hü theologische Bücher. Als ın der Gefängnisbibliothek acht an der
8350/59 erschienenen „HMıstory f England‘‘ (bıs VO)  ; Thomas Macaulay
fand, studierte S1e Laufe mehrerer onate VO. ersten bis ZUIN etzten
‚ADa kann man,  .: Sschreı S „„Was lernen au den Wechselbeziehungen Re-
glerung, Kirche, eC. olk Ich sıtze jede frele ınute darüber.‘‘ ere eNS-
lische Bucher folgten. aturlıc. Nıemoller siıch uch mit der Vorberel-
tung auf den ihm bevorstehenden Prozeß beschäftigen. ber 190828  — spurt TOLZ
der Sorgfalt, die auftf das Aktenstudium verwendet, TreC eutlıch, WwW1€e wenıg
diese el 1ın ım Grunde engagıert Mıt anzem Herzen dagegen beschäftigt
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